
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1994/06/28 KUVS-
1836-1894/16/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Rechtssatz

Ist der Beschuldigte verantwortlicher Geschäftsführer einer Holding Gesellschaft mbH und verkauft diese Firma eine

Industrieanlage an eine chinesische Außenhandels5rma, welche es auch übernimmt die Anlage zu demontieren und

zum Wiederaufbau nach China zu transportieren, stellt die Verkaufs5rma für diese chinesische Firma einen Antrag,

eine Anzahl von chinesischen Arbeitnehmern die die Anlage demontieren sollten, Einzelsicherungsbescheinigungen

auszustellen - was auch geschah - wobei in den Antragsformularen die chinesische Firma als Arbeitgeber ausgewiesen

und die Verkaufs5rma nur im Auftrag der Kau:rma in diesem Zusammenhang tätig wurde, so ist der Beschuldigte als

verantwortlicher Geschäftsführer der Verkaufs5rma mangels Dienstgebereigenschaft dieser Firma auch dann nicht

nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, wenn im Rahmen der in der Folge

ausgestellten Arbeitsbewilligungen rechtsirrig die Verkaufs5rma der Industrieanlage entgegen der Darstellung in den

Anträgen als "Arbeitgeber" bezeichnet wird (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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